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Vorwort

Das vorliegende Buch ist die aktualisierte Fassung meiner Arbeit zur Erfül-
lungshaftung Vertragsfremder, die die Juristische Fakultät der Ruprecht-Karls- 
Universität Heidelberg im Wintersemester 2013/14 als Habilitationsschrift 
ange nommen hat. In jüngster Zeit ist sowohl der deutsche als auch der franzö-
sische Gesetzgeber auf dem Gebiet der Arbeit tätig geworden: In Frankreich 
ist die umfassende Reform des Vertragsrechts aus dem Jahre 2016 zu nennen; 
in Deutschland hat das Bauvertragsrecht im Jahre 2017 mit Wirkung ab dem 
1. Januar 2018 eine grundlegende Reform erfahren. Beide Reformen sind für 
die Drucklegung eingearbeitet worden. Schrifttum hat bis zum Januar 2017 
Berücksichtigung gefunden. 

Meinem akademischen Lehrer Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Herbert 
Kronke danke ich für die vielfältige Förderung, die ich erfahren durfte, ganz 
herzlich. Die Arbeit an seinem Lehrstuhl hat nicht nur viel Freude bereitet; sie 
hat mich auch nachhaltig geprägt. Herrn Professor Dr. Christian Baldus danke 
ich für die freundliche Übernahme des Zweit gutachtens. Der Juristischen Fa-
kultät der Universität Heidelberg danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die 
Reihe „Heidelberger Rechtswissenschaftliche Abhandlungen“. 

Als große Bereicherung habe ich die Atmosphäre des Heidelberger Insti-
tuts für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, an dem 
die Arbeit entstanden ist, empfunden. Ein Heidelberger Emeritus hat sie tref-
fend als „wahre Werkstattatmosphäre“ gepriesen; die intensiven, offenen Sach-
diskussionen in freund schaftlichem Miteinander zeichnen sie aus. Besonders 
danke ich für zahlreiche anregende Gespräche meinen damaligen Institutskol-
legen Dr. Björn Laukemann, Dr. Robert Magnus, Professor Dr. Matthias Wel-
ler und Oliver Fleig, der gar die Mühe einer kritischen Durchsicht des gesamten 
Manuskripts auf sich genommen hat. Die Gespräche mit den ausländischen In-
stitutsgästen haben den Horizont deutlich erweitert. Hier danke ich insbeson-
dere Professor Antonio Maria Marzocco. Auch der Austausch mit nichtjuris-
tischen Freunden hat die Arbeit befördert. So danke ich Dr. Stefan Knoch für 
wertvolle Hinweise zu verschiedenen historischen Quellen. 

Für die Drucklegung haben mich meine Mitarbeiter tatkräftig unterstützt. 
Besonderer Dank gilt Herrn Izzettin Kassam Arici und Herrn Daniel Eicke. 
Der VG WORT danke ich für die großzügige Übernahme der Druckkosten.
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Von ganzem Herzen danke ich meiner Frau Véronique und unseren vier Kin-
dern. Sie haben mich auch in schwierigen Phasen zum Lachen gebracht. Ihnen 
ist die Arbeit gewidmet.

Tübingen, im Herbst 2017  Stefan Huber

Vorwort
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1

Einführung

Seit langem beschäftigt die Rechtswissenschaft die Frage, inwieweit Verträge 
über die Beziehung zwischen den Vertragsparteien hinaus Wirkung entfalten. 
Es besteht Einigkeit darüber, dass das BGB in seiner ursprünglichen Fassung 
vertragsübergreifende Leistungsstörungen nicht geregelt hat.1 Institute wie der 
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter sind inzwischen zwar fest an-
erkannte Institute;2 sie lösen aber nur einen kleinen Ausschnitt des Problems.3 
Einen umfassenderen Ansatz stellt die Gruppenlehre dar, die verschiedene Ver-
träge von der isolierten Einzelbetrachtung löst und unter Stichwörtern wie dem 
„Netzvertrag“4 oder dem „Vertragsverbund“5 in ihrem Zusammenspiel unter-
einander analysiert, um darauf aufbauend vertragsübergreifende Pflichten zu 
konstruieren. Diese Ansätze sind durchweg darauf ausgerichtet, Rücksicht-
nahme- und Schutzpflichten zu konstruieren. Primäre Leistungsansprüche 
klammern sie aus.6

Diese primären Leistungsansprüche bilden den Gegenstand der vorliegenden 
Untersuchung. Der gemeinsame Ausgangspunkt mit den soeben genannten An-
sätzen ist dabei die Beobachtung, dass Verträge Auswirkungen auf Dritte haben. 

1 S. nur Picker in: Beuthien/Fuchs/Roth/Schiemann/Wacke (Hrsg.), FS Medicus, 
S. 397, 398.

2 Freilich ist ihre dogmatische Begründung umstritten; dazu Kümmeth, Die dogmatische 
Begründung des Rechtsinstituts des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, passim; 
Sutschet, Der Schutzanspruch zugunsten Dritter, S. 80 ff., 96 ff. 

3 S. bspw. Karsten Schmidt: „So sehr die über die Drittschutzwirkung eines Vertrags ge-
wonnenen Ergebnisse überzeugen, so unverkennbar ist es doch, daß […] die multilateralen 
Wirtschaftsabläufe mit einem von der prinzipiellen Zweierbeziehung herkommenden Ver-
tragsmodell auf Dauer wohl nicht erfaßt und erklärt werden können.“ Diese Aussage hat 
Karsten Schmidt zwar im Kontext der Behandlung des Zusammenwirkens mehrerer Kredit-
institute beim bargeldlosen Zahlungsverkehr unter der Rechtslage vor Inkrafttreten des Zah-
lungsdienstegesetzes (BGBl. I vom 3. August 2009, S. 2355), mit dem die Schadensersatzhaf-
tung im bargeldlosen Zahlungsverkehr in den §§ 675c ff. BGB ein spezielles Regelungsregime 
erfahren hat, getroffen (K. Schmidt, Handelsrecht, 5. Aufl., § 35 III.3.d.dd a. E.; zum neuen 
Regelungsregime s. K. Schmidt, Handelsrecht, 6. Aufl. § 35 II.3.d.bb); die Aussage bleibt in 
ihrer Grundsatzkritik am Institut des Vertrags mit Drittschutzwirkung jedoch von allge-
meiner Bedeutung.

4 So Rohe in seiner Habilitationsschrift „Netzverträge“; vgl. auch Möschel, AcP 186 
(1986), 187, 211, 217 ff.

5 So Teubner in seinem Werk „Netzwerk als Vertragsverbund“.
6 Rohe, Netzverträge, S. 195; Teubner, Netzwerk als Vertragsverbund, S. 204.
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Die hier im Fokus stehende Auswirkung besteht darin, dass einem Dritten die 
vertragscharakteristische Leistung7 letztlich zugutekommt.8 Darauf aufbauend 
stellt sich die Frage, ob dieser Dritte gegenüber dem Sachleistungserbringer9 
in Erfüllungshaftung genommen werden kann. Erfüllungshaftung bedeutet, 
dass nicht der bloße Vermögensschutz, sondern eine Vermögensmehrung auf 
Gläubigerseite bezweckt ist.10 Damit geht es also weder darum, bei dem Dritten 
einen vorhandenen ungerechtfertigten Vermögensvorteil abzuschöpfen, noch 
darum, auf Seiten des Sachleistungserbringers einen eingetretenen Vermögens-
schaden zu kompensieren. Es geht vielmehr darum, dem Sachleistungserbrin-
ger, der seine Leistung aufgrund eines wirksamen Vertrags erbracht hat,11 ge-
genüber einem Dritten eine Befriedigungsmöglichkeit zu geben, die sich inhalt-
lich an dem vertraglich vereinbarten Zahlungsanspruch orientiert.

Vertragsfremde Dritte i.S. dieser Untersuchung sind ausschließlich Perso-
nen, die sich in keiner Weise rechtsgeschäftlich einer solchen Haftung gegen-
über dem Sachleistungserbringer unterworfen haben. Nicht in die Kategorie 
der Dritten fallen demnach Personen, deren Erfüllungshaftung auf einer vom 
eigentlich betrachteten Vertrag zwar unabhängigen, aber gegenüber dem Sach-
leistungserbringer rechtsgeschäftlich eingegangenen Verpflichtung beruht. Ty-
pischer Fall ist der Bürge, dessen Verpflichtung – abgesehen von der Einrede der 
Vorausklage – inhaltlich zwar dem Zahlungsanspruch des vertraglichen Sach-
leistungserbringers entspricht und damit unter den Begriff der Erfüllungshaf-
tung im Sinne der vorliegenden Arbeit fällt, der aber unmittelbar mit dem Sach-
leistungserbringer einen entsprechenden Bürgschaftsvertrag geschlossen hat. 
Gleiches gilt für Personen, die sich als Versprechende in einem Vertrag zuguns-

 7 Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird diese Leistung im Folgenden als 
Sachleistung bezeichnet. Unter diesem Begriff sind also nicht nur gegenständliche Leistun-
gen wie die Übereignung und Übergabe einer Sache, sondern auch Dienstleistungen, unkör-
perliche Werkleistungen etc. zu verstehen. Der Begriff dient einzig der Abgrenzung gegen-
über der Geldleistung, die als Gegenleistung zur vertragscharakteristischen Leistung – in 
hiesiger Terminologie der Sachleistung – geschuldet ist. 

 8 Vor diesem Hintergrund wird dieser vertragsfremde Dritte in der Arbeit auch als 
Letztbegünstigter bezeichnet.

 9 Zu dieser Terminologie s. die Erklärung in Fn. 7.
10 Zur Unterscheidung zwischen vermögensmehrenden und vermögensschützenden 

Pflichten s. Lobinger, Rechtsgeschäftliche Verpflichtung und autonome Bindung, S. 94; 
Picker, JZ 1987, 1041, 1044. Zum Begriff der Erfüllungshaftung in Abgrenzung von der Haf-
tung auf das negative Interesse s. Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, 
S. 5. Da es sich bei einer rein objektiven mathematischen Betrachtung, die in diesem Kontext 
allerdings nicht angezeigt erscheint, nicht um eine Vermögensmehrung handeln muss, spre-
chen andere von Pflichten, die auf eine „Veränderung der Güterlage“ gerichtet sind; s. M.-P. 
Weller, Die Vertragstreue, S. 238. Inhaltlich besteht aber Einigkeit: Es geht um ein Mehr ge-
genüber der bloßen Erhaltung des status quo.

11 Zur Behandlung von Fällen, in denen der Vertrag unwirksam ist, s. von Caemmerer in: 
Dölle/Rheinstein/Zweigert (Hrsg.), FS Rabel, Band I, S. 333, 373.
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ten Dritter zu einer Erfüllungshaftung gegenüber dem Sachleistungserbringer 
verpflichtet haben. Auch sie sind keine Dritten im Sinne dieser Arbeit.

Während die Entstehung von außerdeliktischen Schutzpflichten gegenüber 
Dritten aufgrund eines Vertrags zumindest in bestimmten Fällen unbestritten 
ist,12 stößt in umgekehrter Richtung die Konstruktion einer Erfüllungshaftung 
des Dritten gegenüber dem vertraglichen Sachleistungserbringer verbreitet auf 
Skepsis. In den verschiedensten Kontexten, in denen eine solche Erfüllungshaf-
tung diskutiert wird, wird häufig auf das Verdikt der Versionsklage verwiesen, 
das ein solches Ergebnis ausschließe:

„Das BGB […] hat die gemeinrechtliche Versionsklage durch Nichtaufnahme bewußt 
abgelehnt. Der Gedanke, der dieser Stellungnahme des Gesetzes zugrunde liegt, ist 
gesund. Man soll sich wegen der Vergütung seiner Leistungen an den halten, mit dem 
man kontrahiert hat, […]“.13

Das historische Argument des ersten Satzes gilt es zu hinterfragen: Zwar war 
die Ablehnung der Versionsklage in der Tat eine bewusste Entscheidung; nur 
eine Analyse der Beweggründe vermag jedoch die Tragweite dieser gesetzge-
berischen Entscheidung zu erhellen. Dem ist das erste Kapitel der vorliegenden 
Arbeit gewidmet.

Der zweite Teil des Zitats, der sich an das historische Argument anschließt, 
ist eine Wertung. Sie ist keine Einzelstimme, sondern entspricht zahlreichen 
Meinungsäußerungen von anderer Seite. Dies war in Deutschland nicht immer 
so und wird auch heutzutage außerhalb von Deutschland teilweise ganz anders 
gesehen. Vor diesem Hintergrund verspricht ein Rückgriff auf die Methode der 
Rechtsvergleichung Bereicherung. Mit ihrer Hilfe lassen sich andere Sichtwei-
sen und deren Hintergründe offenlegen, um daraus Anregungen bei der Bewer-
tung der deutschen Regelungen zu gewinnen und gegebenenfalls Änderungs-
vorschläge de lege ferenda zu unterbreiten. Ein Kapitel ist daher ausländischen 
Rechtsordnungen gewidmet, die besonders originelle oder besonders zahlreiche 
Ausprägungen einer Erfüllungshaftung Vertragsfremder beinhalten. In diesem 
Kontext sind auch transnationale Regelungen zu beachten.

Bereits de lege lata begegnen einem allerdings auch in der deutschen Rechts-
ordnung Ausprägungen einer Erfüllungshaftung Vertragsfremder. Wo sind 
diese Institute zu finden und wie erklärt sich deren Existenz angesichts der ge-
schilderten Skepsis? Eine solche Bestandsaufnahme und Einordnung der deut-
schen Regelungen ist vor der rechtsvergleichenden Umschau geboten. Dabei 
sollen nicht nur Institute untersucht werden, die dem vertraglichen Sachleis-

12 S. die Aufzählung der einzelnen Konstellationen bei Krebs, Sonderverbindung und 
außer deliktische Schutzpflichten, S. 279 ff.

13 So von Caemmerer im Kontext der Frage, ob die Regelungen über die Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag auch auf den pflichtengebundenen Geschäftsführer Anwendung finden, 
in: Dölle/Rheinstein/Zweigert (Hrsg.), FS Rabel, Band I, S. 333, 370.
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tungserbringer einen Zahlungsanspruch, dessen Ausgestaltung sich an dem 
vertraglich vereinbarten Zahlungsanspruch orientiert, gegen einen Vertrags-
fremden einräumen. Vielmehr soll eine funktionale Betrachtung zugrunde ge-
legt werden: Sämtliche Institute, die dem vertraglichen Sachleistungserbringer 
eine Möglichkeit geben, sich zum Zwecke der Erlangung eines Äquivalents für 
die eigene Leistung an einen Dritten zu halten, sollen einbezogen werden. Dies 
kann über den Weg der dinglichen Haftung genauso gelingen wie über eine 
persönliche Haftung. Auch die Höhe der Haftung muss nicht exakt der ver-
traglich vereinbarten Vergütung entsprechen. Es genügt, dass sich die Haftung 
des Vertragsfremden daran orientiert oder zumindest faktisch darauf hinaus-
läuft. Per Gesetz angeordnete Vertragsübergänge, wie bspw. nach § 613a BGB, 
führen allerdings nicht zu einer Erfüllungshaftung im Sinne der vorliegenden 
Arbeit. Dort geht es nicht um die Frage, ob der vertragliche Sachleistungser-
bringer nach Erbringung seiner Sachleistung, die mittelbar einem Vertrags-
fremden zugutegekommen ist, in den Genuss einer Erfüllungshaftung dieses 
Dritten kommt, sondern um den völligen Austausch einer Vertragspartei im 
Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses. Diese und ähnliche Institute finden 
allerdings insoweit Erwähnung, als dies zu Abgrenzungszwecken geboten er-
scheint.

Einen besonders reichhaltigen Fundus an Ausprägungen einer Erfüllungs-
haftung Vertragsfremder bietet das Handelsgesetzbuch, das aufgrund der wech-
selseitigen Einflüsse zwischen Bürgerlichem Recht und Handelsrecht14 genauso 
in die Untersuchung einbezogen wird wie das Versicherungsrecht und sachnahe 
Nebengesetze. Ausgeklammert wird demgegenüber das Gesellschaftsrecht, das 
aufgrund seiner eigenständigen Wertungen für eine typenbildende Gesamtbe-
trachtung weniger geeignet erscheint.

Die Existenz einzelner Ausprägungen einer Erfüllungshaftung Vertrags-
fremder sagt freilich noch nichts darüber aus, ob es sich dabei um punktuelle 
Ausnahmeerscheinungen handelt, die wesentlichen Prinzipien der untersuch-
ten Systeme zuwiderlaufen und daher allenfalls als Ausnahmen zu rechtferti-
gen sind, oder ob sich die Erfüllungshaftung Vertragsfremder als Institut in 
das Gesamtsystem von BGB, HGB, VVG und Nebengesetzen zumindest für 
bestimmte Bereiche bruchlos einfügen lässt. Wie kann die Erfüllungshaftung 
Vertragsfremder vor dem Grundsatz der Relativität der Schuldverhältnisse be-
stehen? Steht die Annahme einer Erfüllungshaftung ohne entsprechende rechts-
geschäftliche Bindung in Widerspruch zum Selbstbestimmungsgrundsatz? 
Welche Grundsätze können das Fundament einer Erfüllungshaftung Vertrags-
fremder bilden? Wie verhält es sich mit den Wertungen des Insolvenzrechts, das 
als „Haftungsrecht Teil des Privatrechts“ ist15 und als solches nicht außen vor 

14 Dazu K. Schmidt, Handelsrecht, § 1 II.1.a.
15 So Häsemeyer, Insolvenzrecht, Abschnitte 1.05 ff., insbesondere 1.11 ff.; Windel, Das 
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bleiben darf? Schließlich ist die Erfüllungshaftung eines Vertragsfremden für 
den vertraglichen Sachleistungserbringer immer dann von besonderer Bedeu-
tung, wenn sein vertraglicher Zahlungsschuldner insolvent ist. In diesem Kon-
text finden sich häufig schlagwortartig formulierte Stellungnahmen wie:

„[…] der Unternehmer muss das Insolvenzrisiko […] seines […] Vertragspartners tragen 
und darf dieses Risiko nicht von sich abwälzen.“16

Im Grunde ist eine solche Aussage überraschend. Welcher Vertragspartner 
übernimmt gerne das Risiko einer Insolvenz seines vertraglichen Gegenübers? 
Wem das Risiko einer solchen Insolvenz aufgebürdet wird, der mag möglicher-
weise vor der Durchführung eines eigentlich sinnvollen Güteraustausches zu-
rückschrecken. Ein solches Ergebnis erscheint nicht ideal. Schließlich ermög-
licht das Vertragsrecht mit seinem Grundsatz der Vertragsfreiheit nicht nur die 
freie Selbstbestimmung; vielmehr setzt auch die sinnvolle Allokation der Ver-
mögenswerte ein Vertragsrecht voraus, das einem Vertragsabschluss keine un-
nötigen Hemmnisse in den Weg stellt.17

Bemerkenswerterweise baut das Recht der gegenseitigen Verträge bereits auf 
einem Grundsatz auf, der die Risikoaversion der Marktteilnehmer berücksich-
tigt: dem Grundsatz der Zug-um-Zug-Leistung. Freilich lässt sich dieser aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen häufig nicht realisieren. Gerade hier 
stellt sich aber die Frage, ob dieser Systemansatz nicht über andere Regelun-
gen fortgeführt werden kann. Diesen Fragen soll im letzten Kapitel der Arbeit 
nachgegangen werden. Grundlage ist dabei eine dogmatische Einordnung des 
Instituts der Erfüllungshaftung Vertragsfremder unter Berücksichtigung einer 
Folgenanalyse, wo dies geboten erscheint. In diesem Kontext wird sich auch ein 
enger Zusammenhang zwischen der hier untersuchten Fragestellung und der 
Frage einer vertragsübergreifenden Erfüllungshaftung des vertraglichen Sach-
leistungsschuldners selbst zeigen. Für letzteren Bereich hat Michael Hassemer 
in seiner Habilitationsschrift bereits de lege ferenda einen Vorschlag zur Statu-
ierung einer Gewährleistungshaftung des Herstellers gegenüber dem Letztab-
nehmer mit Verbrauchereigenschaft formuliert.18

Die zentrale These der vorliegenden Arbeit ist, dass die Erfüllungshaftung 
Vertragsfremder keinen Fremdkörper innerhalb des bürgerlich-handels-insol-

Prinzip der Selbstverantwortung und das Insolvenzrecht, in: Riesenhuber (Hrsg.), Das 
Prinzip der Selbstverantwortung, S. 449, 461.

16 Wolf in: Damrau/ Kraft/Fürst (Hrsg.), FS Otto Mühl, S. 703, 714; in die gleiche 
Richtung Horst Müller in: Rosenberg/Schwab (Hrsg.), FS Lent, S. 179, 192. Nicht in dieser 
harschen Formulierung, aber inhaltlich ähnlich Riesenhuber, System und Prinzipien des Eu-
ropäischen Vertragsrechts, S. 423. 

17 Zur ökonomischen Sicht auf das Vertragsrecht s. Kötz, Vertragsrecht, Abschnitte 23 ff.
18 M. Hassemer, Heteronomie und Relativität in Schuldverhältnissen, S. 281 ff.; er spricht 

in diesem Kontext von einer „Haftung für fremdvereinbarte Äquivalenzinteressen“, aaO 
bspw. S. 7.
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venzrechtlichen Gesamtsystems darstellt, sondern vielmehr einen kohärenten 
Mosaikstein bildet, den es de lege ferenda grundsätzlich auszubauen gilt. Um-
gekehrt wird sich aber auch herausstellen, dass nicht sämtliche de lege lata exis-
tierenden Ausprägungen einer solchen Haftung beizubehalten sind.

Einführung
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1. Kapitel

Die Entscheidung des BGB-Gesetzgebers  
gegen einen allgemeinen Versionsanspruch

Der BGB-Gesetzgeber habe sich ganz bewusst gegen die Übernahme der Ver-
sionsklage entschieden, lautet ein häufig vorgebrachtes Argument in Literatur1 
und Rechtsprechung2 bei der Behandlung von Drei-Personen-Verhältnissen. 
Anstelle einer fundierten Auseinandersetzung mit dieser gesetzgeberischen 
Grundentscheidung erfolgt in aller Regel aber lediglich eine schlagwortartige 
Inbezugnahme.3 Die Bedeutung dieses Arguments lässt sich jedoch nicht wirk-
lich beurteilen, ohne zu klären, was der BGB-Gesetzgeber unter der Versions-
klage verstand und aus welchen Gründen er dieses Institut ablehnte.

Eine Betrachtung der historischen Entwicklung der Versionsklage erscheint 
vor diesem Hintergrund lohnenswert. Dennoch soll nicht erneut der Versuch 
unternommen werden, auf der Grundlage der römischen und gemeinrechtli-
chen Quellen die genaue Funktionsweise der actio de in rem verso im Verlaufe 
der verschiedenen Jahrhunderte zu eruieren. Zum einen haben sich der Ana-
lyse des römischen Rechts bereits mehrere Schriften in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts4 sowie Chiusi in ihrer Habilitationsschrift aus dem Jahre 20015 
angenommen; zum anderen hat Kupisch in seiner 1965 erschienenen Arbeit zur 
Versionsklage6 die Rezeption dieses römisch-rechtlichen Instituts durch das ge-

1 Vgl. bspw. Berg, AcP 160 (1961), 505, 516; von Caemmerer in: Dölle/ Rhein-
stein/ Zweigert (Hrsg.), FS Rabel, Band I – Rechtsvergleichung und Internationales Privat-
recht, S. 333, 370; Esser/Weyers, Schuldrecht – Besonderer Teil, Teilband 2, S. 14; Staudinger/
Gursky, vor §§ 994–1003 Rn. 21; Verse, Verwendungen im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, 
S. 141; Weishaupt, NJW 2000, 1002, 1003. Generelle methodische Bedenken gegenüber einer 
Argumentation, die auf der gesetzgeberischen Verwerfung eines bestimmten Instituts fußt, 
finden sich bei Baldus in: Baldus/ Theisen/ Vogel (Hrsg.), „Gesetzgeber“ und Rechtsan-
wendung. Entstehung und Auslegungsfähigkeit von Normen, S. 75 ff.; ebenso Thomale im 
selben Band, S. 189, 192.

2 Vgl. bspw. OLG Saarbrücken vom 5. Juli 1997, NJW 1998, 828, 829; AG Wiesbaden vom 
10. Juni 1987, NJW-RR 1988, 531, 532; LG Landau vom 26. Oktober 1999, NJW 2000, 1046.

3 S. bspw. die in den beiden vorhergehenden Fußnoten genannten Fundstellen.
4 S. bspw. Baron, Abhandlungen aus dem Römischen Zivilprozess, II: Die adjecticischen 

Klagen (1882); Löwenfeld, Die selbstständige Actio de in rem verso (1873); von Tuhr, Actio 
de in rem verso (1895).

5 Chiusi, Die actio de in rem verso im römischen Recht (2001).
6 Kupisch, Die Versionsklage – Ihre Entwicklung von der gemeinrechtlichen Theorie des 

17. Jahrhunderts bis zum österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (1965).
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meine Recht sowie durch frühe europäische Kodifikationen in den Blick ge-
nommen. Er beendet seine Untersuchung in zeitlicher Hinsicht allerdings beim 
österreichischen ABGB, geht also nicht auf die Kodifikationsgeschichte des 
deutschen BGB ein.7

Hier setzen die folgenden Seiten an, die die häufig zitierte Entscheidung des 
BGB-Gesetzgebers in ihren historischen Kontext einordnen sollen. Bereits 
vorweggenommen sei, dass der Blick in die Hintergründe der Entstehungsge-
schichte des BGB die Bedeutung der gesetzgeberischen Weichenstellung gegen 
die Übernahme der Versionsklage für die heutige Diskussion um eine moderne 
Form der Erfüllungshaftung Vertragsfremder relativiert.

I. Die historische Entwicklung  
der actio de in rem verso – eine Skizze

„Die Geschichte der actio de in rem verso in der europäischen Tradition ist […]  
die Geschichte eines Mißverständnisses des Instituts oder eines Mißbrauchs des Be-
griffs.“

Diese Feststellung trifft Chiusi in ihrer soeben erwähnten rechtshistorischen 
Untersuchung der actio de in rem verso.8 Immerhin lässt sich als Ausgangs-
punkt der Versionsklage nach heute wohl unbestrittener Auffassung die Son-
dersituation identifizieren, in der sich nach römischem Recht die Gewaltunter-
worfenen, also Sklaven und Hauskinder, befanden.9

1. Der römisch-rechtliche Ausgangspunkt  
der actio de in rem verso

Sklaven kam bei den Römern je nach ihrer Stellung insbesondere auch die Auf-
gabe zu, Geschäfte für ihren Herrn zu tätigen.10 Unproblematisch war aller-
dings nur der Rechtserwerb. So war zwar anerkannt, dass die von den Skla-

 7 Andere Autoren nehmen zwar auch die Entwicklung des BGB in den Blick, betrachten 
allerdings nur ganz punktuell bestimmte Auswirkungen der Versionsklage auf das heutige 
Bereicherungsrecht; so bspw. Frank Ludwig Schäfer, Das Bereicherungsrecht in Europa, der 
auf S. 49 explizit auf diese Einschränkung hinweist, oder auch Wieling in: Hadding (Hrsg.), 
Festgabe Zivilrechtslehrer 1934/35, S. 683 ff.

 8 Chiusi, Die actio de in rem verso im römischen Recht, S. 1.
 9 Chiusi, Die actio de in rem verso im römischen Recht, S. 1; Kaser, Das römische Privat-

recht, Abschnitt I, § 62 IV.2; Kupisch, Die Versionsklage, S. 1 f.
10 H. Hattenhauer, Europäische Rechtsgeschichte, Abschnitte 262 a. E., 263; Knoch, Skla-

venfürsorge im Römischen Reich: Formen und Motive, S. 178 f.; Wesel, Geschichte des Rechts 
in Europa, S. 74 f.

1. Kapitel: Die Entscheidung des BGB-Gesetzgebers gegen einen Versionsanspruch
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ven erworbenen Rechte11 unmittelbar in das Vermögen ihres Herrn fielen.12 
Da dem römischen Recht aber das Institut der direkten Stellvertretung unbe-
kannt war, vermochte der Sklave keine Verpflichtungen zulasten des Herrn zu 
begründen.13 Dies führte bspw. dann zu Schwierigkeiten, wenn der Sklave für 
seinen Herrn einen Gegenstand von einem Dritten käuflich erwarb, ohne den 
Kaufpreis sofort zu bezahlen. Mangels Rechtsfähigkeit kam der Sklave selbst 
nicht als Beklagter einer actio venditi in Betracht,14 und den Herrn traf aus den 
genannten Gründen keine Kaufpreiszahlungspflicht, obwohl er Eigentümer der 
Kaufsache geworden war. Selbst wenn man davon ausgeht, dass ein Mindest-
schutz des Dritten durch eine bereicherungsrechtliche actio gegen den Herrn 
gewährleistet wurde,15 darf nicht übersehen werden, dass eine solche Klage nur 
auf Rückforderung des Erlangten, nicht hingegen auf Durchführung des Kauf-
vertrags gerichtet war.16 Dem Verkäufer hier eine Möglichkeit zu geben, vom 
Herrn des Sklaven eine Gegenleistung einzuklagen, erschien jedoch unerläss-
lich, um für Sklaven eine umfassende Einsatzmöglichkeit zu gewährleisten. An-
dernfalls wäre kaum jemand bereit gewesen, mit einem Sklaven Rechtsgeschäfte 
vorzunehmen, zu denen dieser nicht durch den Herrn mittels Erklärung gegen-
über dem Dritten ermächtigt worden war,17 ohne auf sofortiger Erbringung der 
Gegenleistung zu bestehen. Eine Darlehensaufnahme durch den Sklaven für 
den Herrn wäre damit bspw. faktisch ausgeschlossen gewesen.

Zweck der im Wege der prätorischen Rechtsschöpfung entwickelten Ver-
sionsklage war es, hier Abhilfe zu schaffen. Sie ermöglichte demjenigen, der mit 
dem Sklaven in geschäftlichen Kontakt getreten war, eine Klage gegen dessen 

11 Ein Sklave konnte Rechte entweder durch natürliche Handlungen, bspw. die Verbin-
dung von Sachen, erlangen oder, wenn er im Hinblick auf das konkrete Geschäft die Ge-
schäftsfähigkeit besaß, auch durch Rechtsgeschäft. Vgl. dazu Kaser, Das römische Privat-
recht, Abschnitt I, § 67 III.1 sowie § 141 I.1 zum vorklassischen und klassischen Recht.

12 Claus, Gewillkürte Stellvertretung im römischen Privatrecht, S. 368; Kaser, Das römi-
sche Privatrecht, Abschnitt I, § 67 III.1 sowie § 141 I.1 zum vorklassischen und klassischen 
Recht; hier findet sich das anschauliche Bild des Sklaven als „verlängerter Arm“ des Herrn; 
zum altrömischen Recht s. Kaser aaO § 30 IV.3.

13 Claus, Gewillkürte Stellvertretung im römischen Privatrecht, S. 368 f.; Kaser, Das rö-
mische Privatrecht, Abschnitt I, § 141 I.1, Abschnitt II, § 204; ausführlich zum Zusammen-
hang zwischen dem Fehlen einer Regelung der direkten Stellvertretung und der actio de in 
rem verso s. Chiusi, Die actio de in rem verso im römischen Recht, S. 46 f. sowie Moser, Die 
Offenkundigkeit der Stellvertretung, S. 8 ff.; vgl. ferner Jhering, Jahrbücher für die Dogmatik 
des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Band I, S. 273, 315 ff.; von Tuhr, Actio 
de in rem verso, S. 152 ff.

14 Chiusi, Die actio de in rem verso im römischen Recht, S. 45 f.
15 In diesem Sinne von Tuhr, Actio de in rem verso, S. 244.
16 Kaser, Das römische Privatrecht, Abschnitt I, § 139 IV.
17 Einen direkten Zugriff auf den Herrn bot im Falle einer solchermaßen erklärten Er-

mächtigung die actio quod iussu; vgl. dazu Claus, Gewillkürte Stellvertretung im römischen 
Privatrecht, S. 65 f.

I. Die historische Entwicklung der actio de in rem verso – eine Skizze
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Herrn zu erheben, um von diesem für die erbrachte Leistung eine Gegenleis-
tung einzufordern.18

Welchen Voraussetzungen diese Versionsklage des römischen Rechts im Ein-
zelnen unterlag, ist allerdings trotz umfassender Arbeiten zu dieser Frage19 nach 
wie vor umstritten. Einigkeit herrscht zumindest über die Grundvorausset-
zung, dass der Sklave intendiert haben musste, dem Herrn aus dem Geschäft mit 
dem Dritten ein versum20 zukommen zu lassen.21 Ob dies tatsächlich gesche-
hen sein musste, ist bereits streitig.22 Eine Versionsklage schied aber jedenfalls 
dann aus, wenn der Sklave lediglich ein Geschäft für sich selbst führen wollte. 
Hier stellt sich freilich die Frage, wie ein Sklave, der keine Rechtsfähigkeit be-
saß, ein Geschäft überhaupt für sich selbst führen konnte. Dies ermöglichte ihm 
das Institut des peculium. Dabei handelte es sich um eine Vermögensmasse, die 
der Herr dem Sklaven zur Eigenverwaltung überlassen hatte.23 Genau besehen 
konnte ein Sklave also gar nicht ein Geschäft für sich selbst, sondern allenfalls 
für das ihm überlassene peculium, das natürlich vermögensrechtlich weiterhin 
dem Herrn zugeordnet war,24 führen.25 In diesem Fall stand dem Dritten, der 
mit dem Sklaven in geschäftlichen Kontakt trat, nicht die actio de in rem verso, 
sondern lediglich die actio de peculio zur Verfügung,26 die zwar auch gegen den 

18 Chiusi, Die actio de in rem verso im römischen Recht, S. 45 f.; zur Idee, die Handlungs-
fähigkeit des Sklaven über besondere Institute zu gewährleisten, s. auch Knoch, Sklavenfür-
sorge im römischen Reich: Formen und Motive, S. 30 f. sowie Schulze, Die Naturalobligation, 
S. 65 ff., 67.

19 S. oben Fn. 4 und 5 in diesem Kapitel.
20 Versum bezeichnet als Partizip Perfekt Passiv des Verbs „vertere“ das (Zu)gewendete; 

es handelt sich um eine Kurzbezeichnung für Aufwendungen, die dem Vermögen einer Per-
son zugutegekommen sind.

21 Chiusi, Die actio de in rem verso im römischen Recht, S. 174; von Tuhr, Actio de in rem 
verso, S. 171, 173 ff.; Mandry, Das gemeine Familiengüterrecht, Band II, § 91 S. 467 ff.

22 Dafür bspw. im 19. Jahrhundert Mandry, Das gemeine Familiengüterrecht, Band II, 
§ 91 S. 467 ff.; dagegen aus neuerer Zeit bspw. Chiusi, Die actio de in rem verso im römischen 
Recht, S. 184 f.; dies. in: Altmeppen/Reichard/ Schermaier (Hrsg.), FS Knütel, S. 197, 
204; von Tuhr, Actio de in rem verso, S. 208, 210 f. 

23 Kaser, Das römische Privatrecht, Abschnitt I, § 67 III.5; zur Entwicklung des peculium 
s. Knoch, Sklavenfürsorge im römischen Reich: Formen und Motive, S. 176 ff.

24 Kaser, Das römische Privatrecht, Abschnitt I, § 67 III.5.
25 Kaser, Das römische Privatrecht, Abschnitt I, § 67 III.3: Der Sklave konnte sich durch 

Rechtsgeschäft nicht verpflichten; ab der Hochklassik wurden die von ihm eingegangenen 
Schulden immerhin als Naturalobligationen behandelt. Dazu umfassend Schulze, Die Natu-
ralobligation, S. 58 ff., 66. 

26 Der Streit um die Frage, ob die beiden actiones eine einheitliche Formel hatten, de-
ren condemnatio zwei Tatbestände zusammenfasste, oder ob es sich um voneinander unab-
hängige actiones mit jeweils eigener Formel handelte, spielt in diesem Zusammenhang keine 
Rolle, weil nach beiden Ansichten das inhaltliche Ergebnis identisch ist; Chiusi bezeichnet 
diesen Streit ohnehin als „modernes nominalistisches Problem“, das nach ihrer Untersuchung 
von den Römern pragmatisch gelöst wurde, indem je nach Situation auf eine einzelne oder 
auf eine einheitliche Formel zurückgegriffen wurde; vgl. Chiusi, Die actio de in rem verso im 
römischen Recht, S. 85 ff., 116 f. 

1. Kapitel: Die Entscheidung des BGB-Gesetzgebers gegen einen Versionsanspruch


	Cover
	Titel
	Vorwort
	Inhaltsübersicht
	Inhaltsverzeichnis
	Einführung
	1. Kapitel
	Die Entscheidung des BGB-Gesetzgebersgegen einen allgemeinen Versionsanspruch
	I. Die historische Entwicklungder actio de in rem verso – eine Skizze
	1. Der römisch-rechtliche Ausgangspunktder actio de in rem verso






